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Einladung zur Informationsveranstaltung zum Thema „Vorsorgevollmacht“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bei Rückfragen können Sie sich jederzeit an das Gemeindeamt wenden.  
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Information über das Abfeuern von pyrotechnischen Gegenständen 

 
Speziell im Zusammenhang mit dem Jahreswechsel möchte die Gemeinde in Erinnerung rufen, dass die 
Verwendung pyrotechnischer Gegenstände der Kategorie F2* im gesamten Ortsgebiet laut 
Pyrotechnikgesetz grundsätzlich verboten ist, es sei denn, die Verwendung erfolgt im Rahmen einer 
zulässigen Mitverwendung gemäß Pyrotechnikgesetz, die eine bescheidmäßige Einzelentscheidung mit 
den erforderlichen Auflagen, Bedingungen und Befristungen darstellt. Zuständig dafür ist die 
Bezirksverwaltungsbehörde (Bezirkshauptmannschaft Innsbruck, Abteilung Sicherheit und Aufenthalt, 
für Fragen zu diesem Thema erreichbar unter der Telefonnummer: 0512/5344-5172). 
 
*Kategorie F2: Feuerwerkskörper, die eine geringe Gefahr darstellen, einen geringen Lärmpegel 
besitzen und die zur Verwendung in abgegrenzten Bereichen im Freien vorgesehen sind; 

 
 

Öffnungszeiten Gemeindeamt während der Feiertage 
 

Das Gemeindeamt bleibt am 24., 27. und 31. Dezember 2024 geschlossen! 
 

Der Bürgermeister 
Hansjörg Peer 

 
 
 
 


